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gefunben git ïjaben fc^eint. Strmftrong unb Drting ftrtb
im ftanbe, auf berhältnigmähig grofje Entfernungen
Sicht» unb Vewegunggerfcheinungen otjne metaltifche
ober eine fonftige befortbere, bon einer eleïtrifdjen Sraft»
gueüe gefpeifte Leitung tjerüorgurufen. gn gleicher SBetfe

bermögen Strmftrong unb örling mit ibrer Erfinbung,
welche bon bem üftarconifdjen ©pftem burdjaug ber»
fäpeben ift unb eg weit überholt, ohne Srat)t, bei

blofjer Venü|ung ber in ber Erbe befinblidjen eleEtri»
fdjen Sraft gu telegraphieren unb gu telephonieren.
Eineg ber Eeheimniffe ber Erfinbung berbirgt fich in
einem ^olgtäftdjen, bag breimal fo grob ift? fie eine
gewöhnliche Eigarrenfchachtet. Sßie eg fdjeint, hat biefeg
Säftchen bie Sraft, ben ©trom, ber eg paffiert, in
aufjerorbentlichem SJtafje gu berftärten. Sine Vatterie
bon acfyt Sßoltg, welche einem halben Su|enb Eleinfter
Etühtämpchen ben ©trom gufütjrt, ergielt nur ein leiäjteg
roteg (Stimmen ber Sampenfäben. 2Birb nun aber ber
©trom burbh &ag geheimnigbotte gwtgtäftchen hinburci)»
geleitet, fo erftralflen bie Sämpchen irt fo hellem Richte,
atg gätüte bie Batterie 40 Vottg. Siefern |wtgEäft(hen,
in bem wir wohl einen Srangformator gu fudjert haben,
fällt bei alten Verfuchen eine wichtige SRotle gu.

Ungemein intereffant finb bie Vorführungen ber
beiben Ingenieure auf bem (Sebiete ber brahttofeu Se»

tegraphie. Sie Snftattation ift fehr einfach, ©ie befteht
aug einem gelt, in bem fich ein Selegraphentafter be»

.finbet, oon welchem ein Eurger Sratjt gur Vatterie
fühtt. Ser Sraht geht burch bag mehrerwähnte £wlg=

'

Eäftdjen unb witfett fich bann um einen eifernen ißfloa,
welcher in einer Entfernung bon etwa 500 Schritt
bom £wlgfäftchen mit ber @pi|e leicht in ben Srbbobett
getrieben wirb. Ein gweiteg gelt beherbergt ÛJÎorfe»
Apparat unb bag foeben genannte gubetför bon Sratft,
Vatterie, £>otg!äftchen unb SifenpftocE. SDßirb in bem

erften Qelt ber Softer berührt, fo gibt ber äftorfe»
Stpparat auf ißapierftreifen bie üblichen Richen, sgon
einem SifenpftocE gum anbern läuft ohne jebwebe an»
bere Seitung ber eleEtrifche ©trom. Sßirb nun anftatt
beg Safterg bie ©prechborrichtung beg Seteptfong einer»
feitg unb an ©telle beg SWorfeapparateg bie giörmufchet
anbrerfeitg eingefchattet, fo berwanbett fich öer Sete»

graph in ein Seleptjon. Stufenweife gelangt man bagu,
mit bem 2lrmftrong»0rlingfchen Apparate Vewegungg»
erfcheinungen tjerborgurufen.

3n einem mit SBaffer gefüllten (Sraben wirb ein
langgeftredteg §otgmobett eirteg Sorpebog hinabgetaffen,
an beffen rüdwertigem Seit fich bag ©teuer befinbet.
SOSeitab im gelte bereint ein Softer eine Vatterie bon
acht Vottg unb bag geheimnigbotte Säftchen, gwifdjen
Safter unb Sorpebo fehlt jebe Srahtberbinbung. Saum
brücEt man aber auf ben Softer, unb fctjon bewegt fich
gang bag ©teuer unb tangfam beginnt bag Sorpebo»
mobett borwärtg gu gleiten.

Sie aufjerorbentlidjeu prtfdjritte auf bent (Sebiete
ber bratjttofen Selegraphie haben ein ißrojeEt angeregt,
beffen VerwirElichung nicht auggefchtoffen erfcheint. Sg
hanbelt fich um bie ©chaffung bon Selegraphenftationen
auf bem Slttantifchen Ocean burch 92ew»g)or!er Snbuftrte«
unb §anbetgfreife. Unftreitig liegt eg im Sntereffe
bieler Oceanreifenben, auch währenb ber Ueberfahrt in
Polling mit ben wirtfchafttichen Vorgängen auf bem
gefttanbe gu bleiben unb bon plö|tichen Veränberungett
mögtichft fchnett benachrichtigt gu werben.

|>iegu foüen in größeren Entfernungen, bie bei ber
heutigen VerboltEommnung ber brahttofen Selegraphie,
wie bie jüngfte Erfinbung beg beutfchen ^ßrof. Vtaun
beweift, fehr bebeutenb fein fönnett, fchwimmenbe ©ta»
tionen in (Seftalt bon Setegraphenfchiffen errichtet unb
mit Apparaten gur Aufnahme unb Slbgabe ber über»

feeifchen Sttetbungen auggerüftet werben. Somit biefe
©chiffe ben Oceanbampfern nicht gefährlich werben,
foüen fie bon einer VaEenfette umgeben fein, bon benen
ein Seit atg Seuchtbafen, ein anberer alg ©irene bie

©teile, wo fich eine tetegraphifche Ueberfeeftation be»

finbet, auch bei ungünftigem SBetter Eennttich machen fotl.
SJJan glaubt, mit 20 Stationen bie bratjtlofe Verbinbung
über ben Dcean gwifchett ber ameriEanifchen unb irifchen
Süfte burchführen gu Eönnen. Sie Soften ber Seiegraphen»
fdpffe finb auf 240,000 SJlarE für jebeg gahrgeug an»

genommen, gut ®efa|ung biefer Stationen, ber Ve=

bienung ber Apparate, ber Vatenfeuer u. f. w. foüen
200 Sßerfonen genügen, gu ihrer Verforgurtg mit Sebeng»

mittftn u. f. m., wie gu ihrer Slbtöfüng foil ein reget»
rnäffig bie Stationen anlaufenbeg ©cEjiff bienert.

Sollte bag ^Srojeït gu ©tanbe Eommen, fo würbe
baburch auch bie ÜJtögtichfeit gegeben, auf hoher ©ee

$ütfe herbeigurufen ; bereitg führen gasreiche beutfche
Oceanbampfer Stpparate für brahtlofe Selegraphie mit,
bie burdh tetegraphifche Ueberfeeftationen bebeutenb Oer»

mehrt würben.

Eleftrijitcit bei Vauarbeiten. 3n Stuttgart ift bei
ber ^erftettung oon Vetontnaffe für bie Neubauten beg

Eberharb=Subwigg (St)mnafiumg unb beg Satharinen»
ftiftg eine Neuerung Oon großer praEtifcher Vebeutung
in Stnwenbung gebracht worben, nämlich bie Stnwenbung
bon EIe!tromotoren»Stntrieb gu Vauarbeiten. ©either
muhte man für berartige Slrbeiten gewöhnlich fchwer»
fällige SoEotnobiten berwenben, bereu ütufftettung in
bieten gälten ber befctjräntten ißtahbertjättniffe halber
wieber unmöglich war, währenb ein EteEtromotor mit
einer ßeiftung bon 10—15 PS, wie er im bortiegenben
galt in Vetracht Eommt, einen berhältnigmäfjig fleinen
Vaum einnimmt. Stuctj bie Vebienung ift eine bebeutenb
einfachere unb Eann bon bem betr. ißerfonat, bag bie

Vetonmifchmafchinen bebient, gang gut mitbeforgt
Werben.

be»

ijrtttïrjuevhô- uuïr (•jwutct'ltcuct'ctnö-

Sie Setegiertenberfammlung, bie im DEtober testen
Sahreg in Öfter tagte, erteilte bem Vorftanbe beg

§anbwerfg= unb (Sewerbeoereing ben Auftrag, einer
nächften Setegiertenberfammlung Vorfchtäge gu unter»
breiten betreffenb ^ßubtifation fruchtlog gepfän»
bet er ©chulbner. ïtn ber in SBäbengweit ftatt»
gehabten Verfammlung hat fich $rof. ÜJfeiti in einem
längeren Veferat in bem ©inne auggefprodfen, bah
ißubliEation ber ©chulbner gur Ipebung beg Srebitwefeng
entfchieben uotwenbig fei; immerhin foüte man in fcho=
nenber SBeife borgehen.

Sie legten Sonntag im gürcherifchen Eewerbemufeunt
abgehaltene, bon cirfa 70 Selegierten befudhte auher»
orbenttiche Verfammlung genehmigte nun 4 Voftulate,
weldje bem Vegierunggrat gur ©enehmigung unter»
breitet unb ben 9tfitgliebern beg Santongrateg gur
Senntnig gebracht werben:

1. Ser publication unterliegen alte bottjährigeu
ißerfonen, gegen welche infolge fruchttofer ißfänbung etn.
Verluftfchein auggeftettt wirb, ©chulbner, welche ben

Veweig erbradht haben, bah fir ohne eigeneg Verfäjutben
gahtunggunfähig geworben finb, fotlen burch Verfügung
beg VegirEggerichtgpräfibenten ber publication enthoben
werben.

2. Sie publication foil bon Slmteg wegen ïoftenfrei
im ütmtgblatte erfolgen, fech2 fDfonate, nachbem ber
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gefunden zu haben scheint. Armstrong und Orling sind
im stände, auf verhältnismäßig große Entfernungen
Licht- und Bewegungserscheinungen ohne metallische
oder eine sonstige besondere, von einer elektrischen Kraft-
quelle gespeiste Leitung hervorzurufen. In gleicher Weise
vermögen Armstrong und Orling mit ihrer Erfindung,
welche von dem Marconischen System durchaus ver-
schieden ist und es weit überholt, ohne Draht, bei
bloßer Benützung der in der Erde befindlichen elektri-
scheu Kraft zu telegraphieren und zu telephonieren.
Eines der Geheimnisse der Erfindung verbirgt sich in
einem Holzkästchen, das dreimal so groß ist, wie eine
gewöhnliche Cigarrenschachtel. Wie es scheint, hat dieses
Kästchen die Kraft, den Strom, der es passiert, in
außerordentlichem Maße zu verstärken. Eine Batterie
von acht Volts, welche einem halben Dutzend kleinster
Glühlämpchen den Strom zuführt, erzielt nur ein leichtes
rotes Glimmen der Lampenfäden. Wird nun aber der
Strom durch das geheimnisvolle Holzkästchen hindurch-
geleitet, so erstrahlen die Lämpchen in so Hellem Lichte,
als zählte die Batterie 40 Volts. Diesem Holzkästchen,
in dem wir wohl einen Transformator zu suchen haben,
fällt bei allen Versuchen eine wichtige Rolle zu.

Ungemein interessant sind die Vorführungen der
beiden Ingenieure auf dem Gebiete der drahtlosen Te-
legraphie. Die Installation ist sehr einfach. Sie besteht
aus einem Zelt, in dem sich ein Telegraphentaster be-

.findet, von welchem ein kurzer Draht zur Batterie
führt. Der Draht geht durch das mehrerwähnte Holz-
kästchen und wickelt sich dann um einen eisernen Pflock,
welcher in einer Entfernung von etwa 500 Schritt
vom Holzkästchen mit der Spitze leicht in den Erdboden
getrieben wird. Ein zweites Zelt beherbergt Morse-
Apparat und das soeben genannte Zubehör von Draht,
Batterie, Holzkästchen und Eisenpflock. Wird in dem

ersten Zelt der Taster berührt, so gibt der Morse-
Apparat auf Papierstreifen die üblichen Zeichen. Von
einem Eisenpflock zum andern läuft ohne jedwede an-
dere Leitung der elektrische Strom. Wird nun anstatt
des Tasters die Sprechvorrichtung des Telephons einer-
seits und an Stelle des Morseapparates die Hörmuschel
andrerseits eingeschaltet, so verwandelt sich der Tele-
graph in ein Telephon. Stufenweise gelangt man dazu,
mit dem Armstrong-Orlingschen Apparate Bewegungs-
erscheinungen hervorzurufen.

In einem mit Wasser gefüllten Graben wird ein
langgestrecktes Holzmodell eines Torpedos hinabgelassen,
an dessen rückwertigem Teil sich das Steuer befindet.
Weitab im Zelte vereint ein Taster eine Batterie von
acht Volts und das geheimnisvolle Kästchen. Zwischen
Taster und Torpedo fehlt jede Drahtverbindung. Kaum
drückt man aber auf den Taster, und schon bewegt sich

ganz das Steuer und langsam beginnt das Torpedo-
modell vorwärts zu gleiten.

Die außerordentlicheil Fortschritte aus dem Gebiete
der drahtlosen Telegraphic haben ein Projekt angeregt,
dessen Verwirklichung nicht ausgeschlossen erscheint. Es
handelt sich um die Schaffung von Telegraphenstationen
auf dem Atlantischen Ocean durch New-Aorker Industrie-
und Handelskreise. Unstreitig liegt es im Interesse
vieler Oceanreisenden, auch während der Ueberfahrt in
Fühlung mit den wirtschaftlichen Vorgängen auf dem
Festlande zu bleiben und von plötzlichen Veränderungen
möglichst schnell benachrichtigt zu werden.

Hiezu sollen in größeren Entfernungen, die bei der
heutigen Vervollkommnung der drahtlosen Telegraphic,
wie die jüngste Erfindung des deutschen Prof. Braun
beweist, sehr bedeutend sein können, schwimmende Sta-
tionen in Gestalt von Telegraphenschiffen errichtet und
mit Apparaten zur Aufnahme und Abgabe der über-

seeischen Meldungen ausgerüstet werden. Damit diese

Schiffe den Oceandampfern nicht gefährlich werden,
sollen sie von einer Bakenkette umgeben sein, von denen
ein Teil als Leuchtbaken, ein anderer als Sirene die

Stelle, wo sich eine telegraphische Ueberseestation be-
findet, auch bei ungünstigem Wetter kenntlich machen soll.
Man glaubt, mit 20 Stationen die drahtlose Verbindung
über den Ocean zwischen der amerikanischen und irischen
Küste durchführen zu können. Die Kosten der Telegraphen-
schiffe sind aus 240,000 Mark für jedes Fahrzeug an-
genommen. Zur Besatzung dieser Stationen, der Be-
dienung der Apparate, der Bakenfeuer u. fl w- sollen
200 Personen genügen, zu ihrer Versorgung mit Lebens-
Mitteln u. s. w., wie zu ihrer Ablösung soll ein regel-
mäßig die Stationen anlaufendes Schiff dienen.

Sollte das Projekt zu Stande kommen, so würde
dadurch auch die Möglichkeit gegeben, auf hoher See
Hülse herbeizurufen; bereits führen zahlreiche deutsche
Oceandampfer Apparate für drahtlose Télégraphié mit,
die durch telegraphische Ueberseestationen bedeutend ver-
mehrt würden.

Elektrizität bei Bauarbeiten. In Stuttgart ist bei
der Herstellung von Betonmasse für die Neubauten des

Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums und des Katharinen-
stifts eine Neuerung von großer praktischer Bedeutung
in Anwendung gebracht worden, nämlich die Anwendung
von Elektromotoren-Antrieb zu Bauarbeiten. Seither
mußte man für derartige Arbeiten gewöhnlich schwer-
sällige Lokomobilen verwenden, deren Aufstellung in
vielen Fällen der beschränkten Platzverhältnisse halber
wieder unmöglich war, während ein Elektromotor mit
einer Leistung von 10—15 wie er im vorliegenden
Fall in Betracht kommt, einen verhältnismäßig kleinen
Raum einnimmt. Auch die Bedienung ist eine bedeutend
einfachere und kann von dem betr. Personal, das die

Betonmischmaschinen bedient, ganz gut mitbesorgt
werden.

Delegiertenversammlung
des

Kanton. Handmerks- und Gemerkevereins
Zürich.

Die Delegiertenversammlung, die im Oktober letzten
Jahres in Wer tagte, erteilte dem Vorstande des
Handwerks- und Gewerbevereins den Auftrag, einer
nächsten Delegiertenversammlung Vorschläge zu unter-
breiten betreffend Publikation fruchtlos gepsän-
deter Schuldner. An der in Wädensweil statt-
gehabten Versammlung hat sich Prof. Meili in einem
längeren Referat in dem Sinne ausgesprochen, daß die

Publikation der Schuldner zur Hebung des Kreditwesens
entschieden notwendig sei; immerhin sollte man in scho-
nender Weise vorgehen.

Die letzten Sonntag im zürcherischen Gewerbemuseum
abgehaltene, von cirka 70 Delegierten besuchte außer-
ordentliche Versammlung genehmigte nun 4 Postulate,
welche dem Regierungsral zur Genehmigung unter-
breitet und den Mitgliedern des Kantonsrates zur
Kenntnis gebracht werden:

1. Der Publikation unterliegen alle volljährigen
Personen, gegen welche infolge fruchtloser Pfändung ein.
Verlustschein ausgestellt wird. Schuldner, welche den

Beweis erbracht haben, daß sie ohne eigenes Verschulden
zahlungsunfähig geworden sind, sollen durch Verfügung
des Bezirksgerichtspräsidenten der Publikation enthoben
werden.

2. Die Publikation soll von Amtes wegen kostenfrei
im Amtsblatte erfolgen, sechs Monate, nachdem der



STu. 31 annulierte fc&teeijertfctie $Mi&toer!ct=3cttim() (Organ für Me offijieHen ^ublüattanen beS ©djroeij. ®eroerbeoerein8). 635

Berluftfdßein auSgeftedt worben ift. ©elingt eg bem
©djulbner in biefen feeßs SBonaten, fid) mit feinen
©läubigern abgufiitben, (o unterbleibt bie ißublifation.

3. Ser Bublitation unterliegen ade ©djulbner, über
'

Welche ein Berluftfdjein auSgeftedt wirb, gleichviel ob
bie ©läubiger üiel ober wenig berlieren: bei Beträgen
bon über 100 gr. ift bie Berlufiftimme in ber 2tuS=

fdjreibung gu nennen.
4. SBeitn bie im BfönbungSberfaßren gu ©chaben

geïommenen ©laubiger fchriftlid) erklären, baß fie bon
bem bereits publizierten ©djulbner nachträglich befriebigt
roorben feien, ober baß fie ber Beßabilitation beiftimmen,
fo ift bie ißublitation auf SBunfd) beS ©djulbnerS im
Amtsblatt gu miberrufen unb bie erfolgte ^Rehabilitation
toftenfrei gu publigieren.-

Ser ©ebanïe, ber biefer Vorlage gu ©runbe liegt,
ift im allgemeinen ber, baff es biele ©cßulbner gibt,
bie gaßlen tonnten, toenn fie wollten, unb baß ©läu»
bigern gegen Solche ein gewiffer Biidßalt geboten
Werben fod.

3m weiteren befaßte fidl bie Selegiertenberfammlung
mit bem ©ntwurfe eines ©efeßeS über baS 2eßrlingS»
wefen unb bie gewerbliche Bilbung.

§err ©etunbarleßrer SBeber, $ürid), als Referent
führte aus, baß auf bem ©ebiete ber ffiibgenoffenfdjaft
fdhon gu wieberbolten SMen Inftrengungen gemacht
worben finb gur ©rlaffung eipeS ©ewerbegefeßeS. Sieiber

finb fie erfolglos geblieben; baS tantonale ©ewerbe»
gefeß bon 1899 würbe befanntlidh mit großer SBehrßeit
berworfen, troßbem bie intereffierten Greife reiedjlid^e
©elegenbeit gehabt hotten, mährenb Saßren ihren ©in»
fluß auf bie ©eftaltung beS ©efeßeS geltenb gu machen.
@8 gebührt bem SeßrlingSpatronat' ßürid) baS Ber»
bienft, bie $rage wieber aufgeworfen gu hoben, unb
infolge biefer Anregung hot ber Ipanbwerfg» unb ©e»
werbeberein einen neuen ©ntwurf ausgearbeitet, ber
ben SBünfcßen ber Bebölferung mehr ent'fpredjen bürfte,
ba biejenigen Beftimmuttgen, welche feinergeit Inftoß
erregt hoben, befeitigt ober burch beffere erfefet worben
finb. Siefe neue Vorlage behanbelt in gwei $aupt=
abfehnitten baS Lehrlings», fowie baS gewerbliche unb
taufmännifdhe BilbttngSwefen. 33ei Beratung beS erftern
rief einer längeren SiSfüffion bie ffrage ber SBittel,
bie einem Bîei'fter gur Verfügung fteljen, um ftd) gegen
Saßnenflüdjtigteit ber Lehrlinge gu frühen, Bach beut

bezüglichen § ber Borlage fteßt ber Lehrling unter ber

bäterlichen lufficßt unb $ud)t LeßrmeifterS. SluS
bem ©dßoße ber Berfammlung würbe ber Intrag geftedt,
es möchten hier ftrengere SBaßtegeln B'oß greifen unb,
Wie baS im beutfeßen BeidjSgewerbegefeß öorgefeßen ift,
bem SBeifter bie Boligeiorgane gur Seite geftedt werben,
bie einen entfprungenen Lehrling einfach wieber einbringen
unb ihn mit einigen Sagen §aft beftrafen, wenn ber
Später beS betreffenden nicht bermöglid) ift. SiefeS ©ßftem
fonb man jeboeß gu hört, unb es würbe beSßalb bon

bornherein faden gelaffen. 3m gweiten Ibfdßnitt ber

Vorlage wirb bie Beteiligung beS ©taateS an ber be»

ïuflidjen SluSbilbung junget .fjanbwerfer unb Saufteute
geregelt. @8 foden an central gelegenen Orten gort»
hilbunggfcßulen erridjtet werben unb bie ©emeirtben fid)
ftnongied baran beteiligen. Ser Unterricht fod unent»

geltlich fein; bie ©taatSunterftüßung erftredt fich ouf
bie Ausgaben für Leßrträfte unb Lehrmittel. lußerbem
foden b'om Staate Beiträge berabfolgt werben an bte

Beranftaltungeu bon gadß'turfen uttb 2öanberborträgen,
©tipenbien gu weiterer SluSbilbuug junger §anbwerter,
bie ihre LehrlingSprüfung mit gutem ©rfolg beftanben
hoben, Beifebergütungen an ©ewerbetreibenbe unb 4r»
beitec gum Befudje auswärtiger luSftedungen ober ge»

Werblicher BilbungSanftalten.

Sie SiSïuffion rief feinen wefentliäjen Steuerungen
in ber Borlage, unb eS würbe biefelbe mit SluSnaljme
einiger rebaftioneder Slenberungen gutgeheißen als ©in»
gäbe an ben BegierungSrat. Dberft ©chneebeli referierte
gum ©djluffe über eine Berorbnung betreffenb bie Ber»
gebung bon Arbeiten unb Lieferungen beS Staates.
Sie Berorbnung enthält berfdjiebene Beftimmungen,
nach benen es auch bem fleineren ©ewerbetreibenben
ermöglicht werben fod, fich für StaatSarbeiten gu be=

werben unb nach benen bie Bewerbung für tüchtige
©ewerbetreibenbe erleichtert werben fod. lud) biefe Ber»
orbnung fanb bie guftimmung t>ec Berfammlung mit
wenigen unwefentlidjen Ibänberungen. Sie Berorbnung
fod ebenfads ber Begierung überwiefen werben mit
bem ®rfud)en, biefelbe burch ben ÄantonSrat Oalibieren
gu laffen.

3n ©rlebigung beS legten SraftanbumS würbe als
Bräfibent beS BereinS neu gewählt §r. Sefunbarleljrer
SBeber in ßücid). Bational'rat Bäd)totb, ber bisherige
Borfißenbe, ber währenb 16 Sahren ben Berein in
fruchtbringenber SGßeife leitete, fah fich gegwuitgen, feine
Semiffion einzureichen; §err SBeber, bisheriger Bice»

präfibent, wibmete feinem Borgänger warme SanfeS»
Worte, ©ein Slntrag, ben Ibgelpenben für feine Diel»

feitigen Berbienfte um ben Berein gum ©hrenmitglieb
gu ernennen, würbe mit Slfflamation aufgenommen.

Scr ©ewerbebereiit ^raueitfelb hot am legten ©amstag,
ben 26. Dftobec, feine SBinterthätigfeit : wieber auf»
genommen. Ser Bräfibent, §err Buoff, eröffnete bie»

felbe mit einem grünblich ausgearbeiteten Bortrag über
ben unlautern SBettbewerb, welche grage bie BunbeS»
behörben unb |>anbelS= unb ©ewerbebereine neuerbingS
ftarf befdiäftigt, Heranlaßt burch bie befannte mit meßt
als 30,000 Unterfdjriften bebedte ©ingabe beS BereinS
fchweigerifçher ©efchäftSreifenber an ben BunbeSrat be»

treffenb biefen ©egenftanb unb bas Çaufierwefen. Ser
Bebner feßte bie berfchiebenen formen beS unlautern
äßettbewerbeS auSeinanber, fnüpfte baran Oerfd)iebene
fd)lagenbe Beifpiele unb beleuchtete aud) bie ©efeßgebung
öarüber im 3n= unb luSlartb. @r fchloß mit folgenbem
Slntrag:

Ser ©ewerbeberein grauenfelb, nach Anhörung eines
BeferateS über ben unlautern SBettbewerb unb einer
Bericßterfiattung über bie ©tedungnafjme beS ©entrai»
borftanbeS beS fcßweigerifchen ©ewerbebereinS gur ©in»
gäbe beS BereinS feßweiger. ©efchäftSreifenber unb in
©rwägung, baß

1. ejne .möglidjft weitgeßenbe ©infehränfung beS

fpaufierßonbelS unb eine wirffamere Befämpfung beS
unlauteren BJettbewerbeS bom ©tanbpunft beS ein»
heimifchett ©ewerbeftanbeS als bringenb geboten er»
fdjeinen;

2. eine auf eibgenöffifchetn Boben burchgeführte, ben
Bebürfniffen ber angepaßte ©efeßgebung einer bloS
fantonalen Begnlierung gegenüber ben Borgitg oerbient;

3. eine ratiouede Slbßülfe befteßenber Uebeftänbe
nur unter Biitwirfung ber ©ewerbetreibenben felbft unb
nur unter gefeßlidjem ©cßuß ißrer, Organifation gu
erreichen ift,

befchließt :

1. fei bag Borgeßen beS ©entralborftanbeS (unber»
bittblich fiür ade SetailS eines erften ©enoffenfdjaftS»
©efeßeSentwurfeS) im adgemeinen gutgeheißen unb beftenS
berbaitft;

' '

2. feien bie tßurgauißhen Bertreter in ber BunbeS»
üerfammlung erfueßt, einer eibgenöffifdßen ©ewerbegefeß»
gebung träftige Unterftüßung angebeißen gu laffen.
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Verlustschein ausgestellt worden ist. Gelingt es dem
Schuldner in diesen sechs Monaten, sich mit seinen
Gläubigern abzufinden, so unterbleibt die Publikation.

3. Der Publikation unterliegen alle Schuldner, über
'

welche ein Verlustschein ausgestellt wird, gleichviel ob
die Gläubiger viel oder wenig verlieren: bei Beträgen
von über 100 Fr. ist die Verlustsumme in der Aus-
schreibung zu nennen.

4. Wenn die im Psändungsversahren zu Schaden
gekommenen Gläubiger schriftlich erklären, daß sie von
dem bereits publizierten Schuldner nachträglich befriedigt
worden seien, oder daß sie der Rehabilitation beistimmen,
so ist die Publikation auf Wunsch des Schuldners im
Amtsblatt zu widerrufen und die erfolgte Rehabilitation
kostenfrei zu publizieren..

Der Gedanke, der dieser Vorlage zu Grunde liegt,
ist im allgemeinen der, daß es viele Schuldner gibt,
die zahlen könnten, wenn sie wollten, und daß Gläu-
bigern gegen Solche ein gewisser Rückhalt geboten
werden soll.

Im weiteren befaßte sich die Delegiertenversammlung
mit dem Entwürfe eines Gesetzes über das Lehrlings-
Wesen und die gewerbliche Bildung.

Herr Sekundarlehrer Weber, Zürich, als Referent
führte aus, daß aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft
schon zu wiederholten Malen Anstrengungen gemacht
worden sind zur Erlassung eiyes Gewerbegesetzes. Leider
sind sie erfolglos geblieben; das kantonale Gewerbe-
gesetz von 1899 wurde bekanntlich mit großer Mehrheit
verworfen, trotzdem die interessierten Kreise reichliche
Gelegenheit gehabt hatten, während Jahren ihren Ein-
fluß auf die Gestaltung des Gesetzes geltend zu machen.
Es gebührt dem Lehrlingspatronat' Zürich das Ver-
dienst, die Frage wieder aufgeworfen zu haben, und
infolge dieser Anregung hat der Handwerks- und Ge-
Werbeverein einen neuen Entwurf ausgearbeitet, der
den Wünschen der Bevölkerung mehr entsprechen dürfte,
da diejenigen Bestimmungen, welche seinerzeit Anstoß

erregt haben, beseitigt oder durch bessere ersetzt worden
sind. Diese neue Vorlage behandelt in zwei Haupt-
abschnitten das Lehrlings-, sowie das gewerbliche und
kaufmännische Bildungswesen. Bei Beratung des erstern
rief einer längeren Diskussion die Frage der Mittel,
die einem Meister zur Verfügung stehen, um sich gegen
Fahnenflttchtigkeit der Lehrlinge zu schützen. Nach dem

bezüglichen H der Vorlage steht der Lehrling unter der

väterlichen Aufsicht und Zucht des Lehrmeisters. Aus
dem Schoße der Versammlung wurde der Antrag gestellt,
es möchten hier strengere Michregà greifen und,
wie das im deutschen Reichsgewerbegesetz vorgesehen ist,
dem Meister die Polizeiorgane zur Seite gestellt werden,
die einen entsprungenen Lehrling einfach wieder einbringen
und ihn mit einigen Tagen Haft bestrafen, wenn der
Vater des betreffenden nicht vermöglich ist. Dieses System
fand man jedoch zu hart, und es wurde deshalb von
vornherein fallen gelassen. Im zweiten Abschnitt der

Vorlage wird die Beteiligung des Staates an der be-

ruslichen Ausbildung junger Handwerker und Kaufleute
geregelt. Es sollen an central gelegenen Orten Fort-
bildungsschulen errichtet werden und die Gemeinden sich

finanziell daran beteiligen. Der Unterricht soll unent-
zeitlich sein; die Staatsunterstützung erstreckt sich auf
die Ausgaben für Lehrkräfte und Lehrmittel. Außerdem
sollen vom Staate Beiträge verabfolgt werden an die

Veranstaltungen von Fachkursen und Wandervorträgen,
Stipendien zu weiterer Ausbildung junger Handwerker,
die ihre Lehrlingsprüfung mit gutem Erfolg bestanden

haben, Reisevergütungen an Gewerbetreibende und Ar-
deiter zum Besuche auswärtiger Ausstellungen oder ge-

werblicher Bildungsanstalten.

Die Diskussion rief keinen wesentlichen Neuerungen
in der Vorlage, und es wurde dieselbe mit Ausnahme
einiger redaktioneller Aenderungen gutgeheißen als Ein-
gäbe an den Regierungsrat. Oberst Schneebeli referierte
zum Schlüsse über eine Verordnung betreffend die Ber-
gebung von Arbeiten und Lieferungen des Staates.
Die Verordnung enthält verschiedene Bestimmungen,
nach denen es auch dem kleineren Gewerbetreibenden
ermöglicht werden soll, sich für Staatsarbeiten zu be-
werben und nach denen die Bewerbung für tüchtige
Gewerbetreibende erleichtert werden soll. Auch diese Ver-
ordnung fand die Zustimmung der Versammlung mit
wenigen unwesentlichen Abänderungen. Die Verordnung
soll ebenfalls der Regierung überwiesen werden mit
dem Ersuchen, dieselbe durch den Kantonsrat validieren
zu lassen.

In Erledigung des letzten Traktandums wurde als
Präsident des Vereins neu gewählt Hr. Sekundarlehrer
Weber in Zürich. Nationalrat Bächtold, der bisherige
Vorsitzende, der während 16 Jahren den Verein in
fruchtbringender Weise leitete, sah sich gezwungen, seine

Demission einzureichen; Herr Weber, bisheriger Vice-
Präsident, widmete seinem Vorgänger warme Dankes-
Worte. Sein Antrag, den Abgehenden für seine viel-
seitigen Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied
zu ernennen, wurde mit Akklamation aufgenommen.

Uevlmitdsmelett.
Der Gewerbeverein Frauenfeld hat am letzten Samstag,

den 26. Oktober, seine Winterthätigkeit. wieder auf-
genommen. Der Präsident, Herr Ruoff, eröffnete die-
selbe mit einem gründlich ausgearbeiteten Vortrag über
den unlautern Wettbewerb, welche Frage die Bundes-
behörden und Handels- und Gewerbevereine neuerdings
stark beschäftigt, veranlaßt durch die bekannte mit mehr
als 30,000 Unterschriften bedeckte Eingabe des Vereins
schweizerischer Geschäftsreisender an den Bundesrat be-
treffend diesen Gegenstand und das Hausierwesen. Der
Redner setzte die verschiedenen Formen des unlautern
Wettbewerbes auseinander, knüpfte daran verschiedene
schlagende Beispiele und beleuchtete auch die Gesetzgebung
darüber im In- und Ausland. Er schloß mit folgendem
Antrag:

Der Gewerbeverein Frauenfeld, nach Anhörung eines
Referates über den unlautern Wettbewerb und einer
Berichterstattung über die Stellungnahme des Central-
Vorstandes des schweizerischen Gewerbevereins zur Ein-
gäbe des Vereins schweizer. Geschäftsreisender und in
Erwägung, daß

1. ejne möglichst weitgehende Einschränkung des
Hausierhandels und eine wirksamere Bekämpfung des
unlauteren Wettbewerbes vom Standpunkt des ein-
heimischen Gewerbestandes als dringend geboten er-
scheinen;

2. eine auf eidgenössischem Boden durchgeführte, den
Bedürfnissen der Zeit angepaßte Gesetzgebung einer blos
kantonalen Regulierung gegenüber den Vorzug verdient;

3. eine rationelle Abhülfe bestehender Uebestände
nur unter Mitwirkung der Gewerbetreibenden selbst und
nur unter gesetzlichem Schutz ihrer. Organisation zu
erreichen ist, ^î'r ^

beschließt:
1. sei das Vorgehen des Centralvorstandes (unver-

kindlich für alle Details eines ersten Genossenschafts-

Gesetzesentwurses) im allgemeinen gutgeheißen und bestens

verdankt;
'

2. seien die thurgauischen Vertreter in der Bundes-
Versammlung ersucht, einer eidgenössischen Gewerbegesetz-
gebung kräftige Unterstützung angedeihen zu lassen.
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